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1. Kommunale Integrationspolitik:
Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume
Gesetzliche Grundlagen, kommunale Gestaltungsmöglichkeiten,
Finanzierung
Elisabeth Köhler

a. Vorgesehene gesetzliche Rahmen-
bedingungen

Zuwanderungsgesetz
Das Zuwanderungsgesetz, das vom Bundesverfas-
sungsgericht im Dezember 2002 aus formalen
Gründen gestoppt und im März 2003 von der Re-
gierungskoalition wieder in den Bundestag einge-
bracht wurde, sieht u.a. erstmals eine gesetzliche
Regelung der Integration von Einwanderern vor.
Hier die wichtigsten Neuerungen:

Kapitel 3 des Zuwanderungsgesetzes: Förderung
der Integration

§ 43 Integrationskurs und -programm
„Abs. 1: Die Integration von rechtmäßig auf Dauer
im Bundesgebiet lebenden Ausländern in das wirt-
schaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in
der Bundesrepublik Deutschland wird gefördert.
Abs. 2: Eingliederungsbemühungen von Ausländern
werden durch ein Grundangebot zur Integration
(Integrationskurs) unterstützt. Der Integrationskurs
umfasst Angebote, die Ausländer an die Sprache, die
Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte in
Deutschland heranführen. Ausländer sollen dadurch
mit den Lebensverhältnissen im Bundesgebiet so
weit vertraut werden, dass sie ohne die Hilfe oder
Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten des
täglichen Lebens selbständig handeln können.
Abs. 3: Der Integrationskurs umfasst einen Basis-
und einen Aufbausprachkurs von jeweils gleicher
Dauer zur Erlangung ausreichender Sprachkennt-
nisse sowie einen Orientierungskurs zur Vermittlung
von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und
Geschichte in Deutschland. Die erfolgreiche Teil-
nahme wird durch eine vom Sprachkursträger aus-
zustellende Bescheinigung nachgewiesen. (....) Für
die Teilnahme am Integrationskurs kann unter Be-
rücksichtigung der Leistungsfähigkeit ein angemes-
sener Kostenbeitrag erhoben werden. Zur Zahlung
ist auch derjenige verpflichtet, der dem Ausländer
zur Gewährung des Lebensunterhaltes verpflichtet
ist.
(...)
Abs. 5: Der Integrationskurs kann durch weitere
Integrationsangebote, insbesondere ein migrations-
spezifisches Beratungsangebot, ergänzt werden. Das

Bundesministerium des Innern oder die von ihm be-
stimmte Stelle entwickelt ein bundesweites Integrati-
onsprogramm, in dem insbesondere die bestehenden
Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommu-
nen und privaten Trägern für Ausländer und
Spätaussiedler festgestellt und Empfehlungen zur
Weiterentwicklung der Integrationsangebote vorge-
legt werden. Bei der Entwicklung des bundesweiten
Integrationsprogramms sowie der Erstellung von
Informationsmaterialien über bestehende Integrati-
onsangebote werden die Länder, die Kommunen und
die Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern und
Kommunen sowie der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen beteiligt. Darüber hinaus
sollen Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbände, die Träger der freien Wohl-
fahrtspflege, sowie sonstige gesellschaftliche Inter-
essensverbände beteiligt werden.“

§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem
Integrationskurs

„Abs. 1: Einen Anspruch auf die einmalige Teil-
nahme an einem Integrationskurs hat ein Ausländer,
der erstmals eine Aufenthaltserlaubnis

1. zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),
2. zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29,
30, 32, 36)
3. aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1
oder 2 oder
4. ohne Bindung an einen Aufenthaltszweck (§ 7
Abs. 1 Satz 2)

erhält, wenn er sich dauerhaft im Bundesgebiet auf-
hält.“

Nicht gesetzlich geregelt ist die sog. nachholende
Integration – damit ist die Integration derjenigen
gemeint, die sich schon länger hier aufhalten. Dies
ist ein massiver Kritikpunkt am Zuwanderungsge-
setz, denn es sollten nicht nur Neuankommende die
Förderung über Sprach- und Orientierungskurse
bekommen, sondern auch diejenigen, die sich be-
reits seit einigen Jahren hier dauerhaft aufhalten.
Im Integrationsgesetz, das die bündnisgrüne
Landtagsfraktion in den Bayerischen Landtag ein-
gebracht hatte, war ein Rechtsanspruch auf Inte-
grationsmaßnahmen für Migranten vorgesehen, die
in den letzten fünf Jahren eingewandert sind.
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Zur Kostenaufteilung sieht das Zuwanderungsge-
setz folgendes vor: Den Basiskurs sollte der Bund
zahlen, den Aufbaukurs das Land.

Verfahrensstand zum Zuwanderungsge-
setz nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes
Alle Teile des Zuwanderungsgesetzes sind außer
Kraft – es gab ja schon welche, die mit 1.7.2002 in
Kraft traten (Name des Bundesamtes, Erlass von
Rechtsverordnungen für Härtefallkommissionen
und die sog. Ausreisezentren). Damit ist das gel-
tende Ausländerrecht nach wie vor derzeitige
Rechtsgrundlage.

Jetzt beginnt das Bundestagsverfahren – darauf
haben wir Grünen sehr viel Wert gelegt. Damit
wird wohl bald klar, welche Teile des Zuwande-
rungsgesetzes mit Zustimmung der Union verab-
schiedet werden können und welche nicht. Die
Union hat 137 Änderungsanträge angekündigt.

Die Linie der Grünen wird sein, um wesentliche
Teile des Zuwanderungsgesetzes zu retten (Ar-
beitsmigration, Verbesserungen im humanitären
Bereich, geschlechtsspezifische und nichtstaatliche
Verfolgung), das Gesetz unter Umständen in Teile
aufzusplitten, denen der Bundesrat zustimmen
muss und denen er nicht zustimmen muss.

Der Integrationsteil allerdings wird bundesratszu-
stimmungspflichtig sein. Hier hat die Union in der
Vergangenheit auch schon den Schwerpunkt in der
Debatte gelegt und hier dürften sich die größten
Einigungschancen ergeben.

Auf der kommunalen Ebene wurde die Einwande-
rung schon lange sehr pragmatisch verwaltet, was
die vielen Initiativen in den Kommunen beweisen.
Allerdings fehlt insbesondere in Bayern die Ver-
netzung, der Austausch und auch die Diskussion,
welche Ansätze und Projekte im Bereich Integrati-
on förderungs- und weiterentwicklungsfähig sind
und welche Maßnahmen Integration erschweren
oder behindern.

Sonstige Regelungen infolge der PISA-
Debatte
Ausgelöst durch die PISA-Debatte hat die Staats-
regierung auf zwei Ebenen reagiert:

 vorschulische Kurse zur Deutschförderung
Auf der Grundlage einer Sprachstandsdiagnose
wurden für die Schulanfänger zwischen Schulein-
schreibung und Schuljahresende Vorkurse zur
Deutschförderung angeboten. An diesen haben im
Jahre 2002 rund 550 Kinder in 60 Kursen teilge-

nommen. 32 Kurse wurden in einem Kindergarten,
28 in einer Grundschule durchgeführt. Der Unter-
richt wurde von Lehrerinnen und Lehrern der
Grundschule erteilt, die für das Fach Deutsch als
Zweitsprache ausgebildet sind oder Erfahrung
haben. Der Kurs hat einen Umfang von rund 40
Unterrichtsstunden. Die beteiligten Lehrkräfte
berichten von teils erheblichen Lernerfolgen der
Kinder. Defizite konnten gemildert werden.

 Sprachlernklassen
Im Schuljahr 2002/03 werden sog. Sprachlernklas-
sen eingeführt. Das Besondere an diesen Klassen
ist, dass die Kinder zwar einerseits ihrer Stamm-
klasse angehören und darin z.B. in den musischen
und praktischen Fächern gemeinsamen Unterricht
mit deutschsprachigen Kindern erhalten, anderer-
seits aber in Deutsch, Mathematik und Heimat-
und Sachunterricht getrennt von den übrigen
SchülerInnen intensiv Deutsch lernen und zusätz-
lich gefördert werden. Mit dieser Kombination aus
individueller Förderung und Einbindung in die
Regelklasse soll erreicht werden, dass die Schüle-
rInnen in die Regelklasse integriert werden und
gleichzeitig individuelle sprachliche Förderung
erhalten.

b. Kommunale Handlungsspielräume

Analyse der Hauptmigrantengruppen in der
Kommune
Um sich ein Bild über die Migrantengruppen in der
Kommune machen zu können, wäre es wichtig,
sich von der Verwaltung einen Überblick geben zu
lassen. Dieser sollte die verschiedenen Migranten-
gruppen, auch die der Aussiedler, zahlenmäßig
auflisten. Desweiteren sollte abgefragt werden,
inwieweit die öffentlichen Einrichtungen (Ver-
waltung, Gesundheits- und Sozialwesen, die Fami-
lien- und Jugendhilfe, die Jugendfreizeiteinrich-
tungen, das sportliche und kulturelle Leben) auf
diese Migrantengruppen eingerichtet sind. Auf der
Basis dieser Analyse könnten Defizite erkannt und
Vorschläge zur Verbesserung erarbeitet werden.

Förderung der Muttersprache
Die Förderung der Muttersprache in Kindergarten
und Schule kommt im Konzept der Staatsregierung
nicht vor. Dabei ist für das Erlernen der Zweitspra-
che (Deutsch) wichtig, dass die Muttersprache
grammatikalisch korrekt beherrscht wird. Die För-
derung der Muttersprache oder auch der Bikultura-
lität kann man u.a. dadurch erreichen, dass die
Träger von Kindergärten verstärkt Erzieherinnen
mit Migrationshintergrund einstellen.
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Interkulturelle Öffnung
Unter dem Stichwort interkulturelle Öffnung der
Verwaltung, der Jugendeinrichtungen, der sozialen
sowie der Einrichtungen des Gesundheitswesens,
versteht man zweierlei:
- verstärkte Einstellung von Menschen mit Mi-

grationshintergrund;
- Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern, damit diese interkulturelle Kompetenzen
erwerben können.

Im Personalausschuss der Kommune sollte die
Frage der interkulturellen Öffnung thematisiert
werden.

Partizipation: Ausländerbeiräte oder
Integrationsräte einrichten
Derzeitige gesetzliche Grundlage für die Einrich-
tung eines Ausländer- oder Integrationsrates in
Bayern bildet Art. 11 Bayer. Verfassung. Im Rah-
men des Selbstverwaltungsprinzips können Kom-
munen solche Räte installieren. In anderen Bun-
desländern wird landesgesetzlich über die Ge-
meindeordnung die Einrichtung von Ausländerbei-
räten vorgeschrieben (NRW und Hessen).

Integration ist eine Querschnittsaufgabe, die sich
nicht nur am ausländerrechtlichen Status von Ge-
meindebürgerinnen und Gemeindebürgern fest-
macht. Die Gruppe der Aussiedler ist vom Status
her Deutsch, von den Problemen her ist sie aber
den anderen Migrantengruppen gleichgestellt.
Oder durch die Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts sind viele Migranten deutsche Staatsangehö-
rige geworden, obwohl sie in vielen Bereichen des
täglichen Lebens nicht wie Deutsche behandelt
werden.

Um eine stärkere Partizipation von Migranten in
der Kommune zu gewährleisten fordere ich Fol-
gendes:
1. Ausweitung des kommunalen Wahlrechts auch

auf Angehörige der Nicht-EU-Staaten
2. Zusammenführung der Aussiedler- und Aus-

länderintegration
3. Integrationsräte als beratende Fachgremien des

Stadtrates sowie der Verwaltung und der kom-
munalen Einrichtungen auf der Basis von freien
Wahlen

Sonstige Handlungsmöglichkeiten für
KommunalpolitikerInnen
• In den Universitätsstädten sollten Außenstellen

des Ausländeramtes direkt an der Universität
eingerichtet werden (Augsburg Modellprojekt).
Informationen dazu können in der grünen
Landtagsfraktion angefordert werden.

• Bestattung z.B. nach islamischer Sitte ermögli-
chen.

• Den Bau von Moscheen ermöglichen.
• Einladungen von Migrantenvereinen annehmen,

Grußworte sprechen, ihre religiösen Feste ach-
ten und ggfs. mitfeiern.

• Informationen auch in den Zeitschriften der
Migrantengruppen veröffentlichen.

d. Finanzierungsmöglichkeiten
Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge stellt Gelder für Integrationsprojekte
zur Verfügung. Das Bundesprogramm „Soziale
Stadt“ und EU- Mittel können auch im Rahmen der
Integrationsarbeit eingesetzt werden. Aussiedler-
projekte werden von der Bayer. Staatsregierung
sowie dem Bundesinnenministerium, Aussiedler-
beauftragter, gefördert.

2. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge:
Aufgaben, Ziele, Partner der Kommunen
Erwin Schindler

Bekanntlich ist das Zuwanderungsgesetz am 18.12.
letzten Jahres vom BVerfG für nichtig erklärt wor-
den. Damit entfiel auch die seinerzeit bereits einge-
führte Behördenbezeichnung, unter der dieser
Vortrag in dem Seminarprogramm noch angeboten
wird. Dennoch hat unsere Behörde – auch unter
ihrer alten Bezeichnung – Aufgaben auf dem Ge-
biet der Integrationsförderung übernommen. Dies
allerdings nicht in dem ursprünglich geplanten und
von uns gewünschtem Ausmaß.

a. Behördenorganisation
Schon im Bericht der Unabhängigen Kommission
„Zuwanderung“ wurde die Bündelung von Kom-
petenzen in den Bereichen von Migration und In-
tegration gefordert, um die Fragmentierung, das
Nebeneinander von Zuständigkeiten und Maßnah-
men wenigstens auf Bundesebene zu beenden. Der
Gesetzgeber hatte diesen Gedanken im Zuwande-
rungsgesetz aufgegriffen und Sie werden auch in
unserer heutigen Organisation Ansätze hierzu wie-
derfinden.
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Neben dem klassischen Verwaltungsbereich, Ab-
teilung 1, stellt das Asylverfahren in der Abteilung
4 die Kernaufgabe des Bundesamts dar. Die Ab-
teilung 2 umfasst den Bereich der Rückkehrförde-
rung und die für unser Haus sehr wichtige Gruppe
für Analyse- und Informationsaufgaben. Im Kon-
text der heutigen Veranstaltung soll unser Augen-
merk aber auf die Abteilung 3, Integration, ge-
richtet sein.

Diese Abteilung gliedert sich in zwei Gruppen :
• Die Gruppe 31 beschäftigt sich mit konzeptio-

nellen Angelegenheiten der Integration und der
Entwicklung eines bundesweiten Integrations-
programms.

• Die Gruppe 32 ist vorwiegend mit der konkre-
ten Durchführung der Integrationsmaßnahmen
befasst. Dies beinhaltet

 den verfahrensmäßigen Ablauf,
 die rechtlichen und haushaltstechnischen
Fragen,

 aber auch die Evaluierung der durchgeführ-
ten Maßnahmen.

Die Abteilung hat nach einigen Vorarbeiten sozu-
sagen fließend ab Sommer letzten Jahres ihre Ar-
beit aufgenommen. Diese bestand naturgemäß
zunächst in planerischen und vorbereitenden Tä-
tigkeiten, die aber auch ohne Zuwanderungsgesetz
mit Beginn dieses Jahres zum Teil in konkrete
Aufgaben übergegangen sind.

b. Aufgabe und Ziele
Integration ist nicht nur eine staatliche Herausfor-
derung, sondern eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe. Integration kann mit den Mitteln des Rechts
angestoßen, gefördert und begleitet werden. Die
eigentliche Integrationsleistung ist jedoch von der
Gesellschaft selbst zu erbringen.

Integrationsförderung muss auf vier Säulen ruhen:
• sprachliche Förderung,
• soziale Beratung und Betreuung (migrations-

spezifische Angebote),
• berufliche Orientierung und Eingliederung
• gesellschaftliche Integration.

Diesen Ansatz finden Sie auch in den derzeitigen
Integrationsaufgaben des Bundesamtes wieder:

Sprachkurse für ausländische Arbeitneh-
mer
Bereits im Jahr 2002 war das Bundesamt auf dem
Gebiet der Sprachkursförderung tätig geworden. Es

hatte eigene Förderrichtlinien und Kursmodelle
entwickelt und auf dieser Basis am 11.10.2002 ein
Zulassungsverfahren für interessierte Sprachkurs-
träger eingeleitet. Bis Dezember letzten Jahres
hatten sich über 2000 Sprachkursträger um Zulas-
sung zur Durchführung von Sprachkursen (Basis
und Aufbausprachkurse im Rahmen des sog. Inte-
grationskurses) beim Bundesamt beworben. Damit
wäre zum Jahreswechsel ein bundesweites flächen-
deckendes Angebot an Sprachkursträgern vorhan-
den gewesen. Dieses weit vorangeschrittene Zulas-
sungsverfahren wurde allerdings durch den schon
erwähnten Richterspruch aus Karlsruhe am
18.12.2002 obsolet.

Das Bundesamt hat dann ab 01.02.2003 die bisher
vom Sprachverband Deutsch e.V. angebotene
Sprachkursförderung übernommen. Zielgruppe
dieser Sprachkursförderung sind ausländische Ar-
beitnehmer und ihre Familienangehörigen. Ihnen
soll durch Vermittlung und Verbesserung der
sprachlichen Kompetenz die soziale und berufliche
Integration erleichtert werden.

Die Sprachkursförderung erfolgt, anders als beim
Sprachverband, nunmehr in einem öffentlich-recht-
lichen Zuwendungsverfahren. Die modifizierten
Grundsätze des Sprachverbandes gelten als vorläu-
fige Förderrichtlinie weiter. Das Bundesamt wird
für diese Kurse neue Förderrichtlinien erstellen,
die abhängig von einer neuen gesetzlichen Rege-
lung ggf. ab 01.01.2004 gelten werden. Das vor-
aussichtliches Finanzvolumen beträgt in 2003
rund. 17 Mio €.

Gemeinwesenorientierte (Modell) Projekte
für Zuwanderer
Seit 01.01.2003 ist das Bundesamt für die Förde-
rung von Maßnahmen zur Integration von Spätaus-
siedlern und Ausländern  zuständig. Bis dahin lag
diese Zuständigkeit beim Bundesverwaltungsamt
(BVA) in Köln.

Im Rahmen von Projektförderungen zielt das Kon-
zept zur sozialen Integration auf:

 päventive Arbeit mit Jugendlichen.
 Entschärfung sozialer Konflikte.
 Akzeptanzsteigerung bei der einheimischen
Bevölkerung.

 Verbesserung der Kontakte zwischen Aussied-
lern und Einheimischen.

 Heranführung an soziale Einrichtungen.
 Weiterentwicklung der Integrationsinstrumente
durch Modellprojekte z.B. der Stärkung der in-
terkulturellen Kompetenz und zur Erprobung
von Eingliederungsverträgen und von gemein-
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samen Maßnahmen für Aussiedler und Auslän-
der.

 Aufbau kommunaler Netzwerke für Integration.
 Vernetzung der Aktivitäten mit anderen Bun-
desprogrammen und denen der Länder.

 Stärkung des ehrenamtlichen Engagements.

Um diese Ziele zu erreichen, werden nach Maßga-
be entsprechender Fördergrundsätze des BMI ins-
besondere gemeinwesenorientierte / wohnumfeld-
bezogene Projekte zur Eingliederung in die örtliche
Gemeinschaft gefördert. Bevorzugt gefördert wer-
den dabei Projekte, die aus einem kommunalen
Netzwerk für Integration heraus initiiert und be-
gleitet werden, da diese Netzwerke für eine opti-
male Koordination der Fördermaßnahmen sorgen.

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Verbänden,
Stiftungen, Vereinen, Initiativen sowie Behörden
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
wurden im Jahr 2002 rund 1.200 Maßnahmen ge-
fördert. Das voraussichtliche Finanzvolumen be-
trägt im Jahr 2003 rund 28 Mio €. Für 2003 liegen
1.300 Förderanträge vor, davon sind 345 Fortset-
zungsprojekte mit einem Mittelvolumen von 22
Mio €. In diesem Jahr sind zunächst Fortsetzungs-
projekte zu bewilligen. Im Anschluss daran wird es
die Aufgabe des Bundesamtes sein, die neuen
Projektanträge zu prüfen. Eine endgültige Ent-
scheidung über die Bewilligung der Neuanträge
kann aber erst nach Inkrafttreten des Bundeshaus-
halts 2003 erfolgen.

Im Vorfeld dieser Entscheidung haben Abstim-
mungsgespräche mit allen Bundesländern zur Ge-
wichtung förderungswürdiger Projekte aus Sicht
der Länder stattgefunden. In diesen Abstimmungen
können auch kommunale Belange und Interessen
ggf. Berücksichtigung finden.

Eine weitere Aufgabe des Bundesamtes wird sein,
die gewonnenen Erfahrungen aus den einzelnen
Projekten zusammenzufassen, um sie dann den
Projektträgern bei der Entwicklung neuer Projekte
zur Verfügung zu stellen.

Gewährung von Zuschüssen zur
Ausländersozialberatung
Bis Ende 2002 war die Gewährung von Bundeszu-
schüssen zur Ausländersozialberatung Aufgabe des
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. Trä-
ger der Ausländersozialberatung sind die Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege (Arbeiter-
wohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakoni-
sches Werk, Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Deutsches Rotes Kreuz). Diese sollen über ein flä-

chendeckendes Netz von Beratungsstellen sicher-
stellen, dass Zuwanderern durch gezielte Beratung
und Betreuung die Integration in das Gesellschafts-
system der Bundesrepublik Deutschland ermög-
licht bzw. erleichtert wird.

Gefördert werden (anteilig von Bund und Ländern)
die Personal– und Sachkosten der von den Wohl-
fahrtsverbänden zur Aufgabenerledigung einge-
setzten Sozialberater/innen. Förderfähigkeit und
Förderumfang werden in Absprache zwischen
Bund und Bundesländern festgelegt.

Bund und Länder haben sich im Juli 2000 durch
das sogenannte Einvernehmen über die gemeinsa-
me Finanzierung der Ausländersozialberatung
darauf verständigt, die gemeinsam zu erbringenden
Zuschüsse innerhalb eines Zeitraumes von fünf
Jahren (beginnend mit dem Jahr 2002) mit dem
Ziel einer gleichgewichtigen Finanzierung anzu-
gleichen.

Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare
Zuschüsse für die als zuwendungsfähig anerkann-
ten Ausgaben im Rahmen einer Projektförderung
als Festbetragsfinanzierung gewährt. Das vorau-
sichtliche Finanzvolumen in 2003 beträgt rund18
Mio €, die Haushaltsmittel sind in vollem Umfang
verplant.

Ausgewählte Projektmaßnahmen für
Ausländer
Zielgruppe der Projektförderung sind dauerhaft
und rechtmäßig in Deutschland lebende Ausländer.
Es werden Projekte gefördert, an denen ein erheb-
liches Bundesinteresse besteht und die

 keine überproportional hohen Anteile der ver-
fügbaren Mittel beanspruchen,

 Nationalitäten übergreifend von in Deutschland
tätigen Ausländerorganisationen für eine ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden,

 eine möglichst hohe flächendeckende Wirkung
und

 eine Laufzeit von einem Jahr haben (der Ge-
samtzeitraum ist auf drei Jahre begrenzt).

Für eine Förderung werden daher insbesondere in
Betracht gezogen:

 staatsbürgerliche Seminare / Seminare zu aktu-
ellen Themen der Ausländerpolitik.

 Forschungsvorhaben zum Thema Ausländerin-
tegration.

 Öffentlichkeitsarbeit zu Fragen des Ausländer-
rechts, des Staatsangehörigkeitsrechts und der
Ausländerpolitik.
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 Unterstützung von Modellvorhaben zur Be-
kämpfung der Segregation (Ghettoisierung) in
Großstädten bzw. wohnumfeldbezogene Maß-
nahmen in regionalen Schwerpunkten.

 Projekte zur Integration von Personen, deren
Aufenthaltsrecht aus Härtefallregelungen resul-
tiert oder von sonstigen psychosozial benach-
teiligten Personen der Zielgruppe.

Die grundsätzliche Förderentscheidung, insbeson-
dere die Feststellung des Bundesinteresses und die
Entscheidung über die Förderbeträge, erfolgt durch
das Bundesministerium des Innern.

Die Förderungen werden als Teilfinanzierungen
(Anteils-, Fehlbedarfs- und in geeigneten Fällen als
Festbetragsfinanzierung) gewährt. Das voraus-
sichtliche Finanzvolumen in 2003 beträgt 767.000
€. Die Haushaltsmittel sind vollständig verplant.

Seminarveranstaltungen für ausländische
Frauen und Multiplikatorenseminare zur
Stärkung der interkulturellen Kompetenz
Diese Aufgabe wurde vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit übernommen und verfolgt
folgende Förderungsschwerpunkte:

 Gewährung von Zuwendungen für Fördermaß-
nahmen zur sozialen Integration ausländischer
Frauen. Zielgruppe sind zugewanderte Frauen
mit einem auf Dauer angelegten Aufenthalts-
status, die sich bislang überwiegend der Familie
gewidmet und deshalb keine ausreichenden
Deutschkenntnisse erworben haben. Ziel ist es,
diesen Personenkreis zum Erlernen ausreichen-
der deutscher Sprachkenntnisse, zur beruflichen
Bildung und Arbeitsaufnahme zu motivieren.
(voraussichtliches Finanzvolumen in 2003: 2
Mio €)

 Gewährung von Zuwendungen zur Durchfüh-
rung von Qualifizierungsmaßnahmen für Kurs-
leiter und Multiplikatoren. Diese werden unter
dem Stichwort „Erwerb interkultureller Kom-
petenz“ in Seminaren zu Fragen der beruflichen
und sozialen Integration von Ausländern in
Deutschland sowie über politische, wirtschaftli-
che, kulturelle Hintergründe und Entwicklun-
gen in den Herkunftsländern geschult. (voraus-
sichtliches Finanzvolumen in 2003: 734.000 €)

Fördermaßnahmen im Rahmen des
„Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF)“
Grundlage für den EFF ist die Entscheidung des
Rates der Europäischen Union vom 28. September
2000 (2000/596/EG - ABl. L 252 vom 06.10.2000,
S 12). Die Errichtung des EFF stellt einen ersten
Schritt auf dem Wege zu einem gemeinsamen

Asylsystem in der Europäischen Union dar. Der
EFF wurde für die Dauer von fünf Jahren (2000-
2004) geschaffen und soll zu einer ausgewogenen
Verteilung der finanziellen Belastungen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union beitragen, die
mit der Aufnahme von Flüchtlingen und vertriebe-
nen Personen sowie den Folgen dieser Aufnahme
verbunden sind. Der Finanzrahmen des EFF wurde
auf insgesamt 216 Mio. € festgelegt. Die Mittel
werden von der Europäischen Union jährlich neu
nach einem festgelegten Schlüssel auf die Mit-
gliedstaaten verteilt.

Zur Verwendung des bundesdeutschen Anteils hat
das Bundesministerium des Innern die Aufgabe der
Nationalen Zentralstelle zur Verwaltung des Euro-
päischen Flüchtlingsfonds dem Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl)
übertragen.

Im Rahmen des EFF können Projekte für Flücht-
linge und Vertriebene (nichtdeutscher Herkunft)
gefördert werden, die folgende Bereiche betreffen:
• die Aufnahmebedingungen;
• die Integration von Personen, deren Aufenthalt

in der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft
und/oder beständig ist;

• die freiwillige Rückführung von Personen, die
nicht eine neue Staatsangehörigkeit erworben
oder das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland verlassen haben.

Für die Projekte ist – unabhängig vom Kalender-
jahr - eine Laufzeit von maximal 12 Monaten vor-
gesehen. Sie dürfen nicht mit Gewinnstreben ver-
bunden sein.

Eine Förderung aus dem EFF können beantragen:
• nationale, regionale oder lokale, zentrale oder

dezentrale öffentliche Verwaltungen
• Lehr- oder Forschungseinrichtungen
• Ausbildungseinrichtungen
• Sozialpartner
• Regierungsorganisationen
• internationale Organisationen oder Nichtregie-

rungsorganisationen

Der aus dem EFF geleistete Förderbeitrag darf
höchstens 50% der Gesamtkosten eines Projekts
betragen; d.h. dass immer eine entsprechende Ei-
gen- oder Kofinanzierung bestehen muss.

Die Nationale Zentralstelle fordert jährlich neu auf,
Projektvorschläge einzureichen. Die Aufforderung
wird im Bundesanzeiger sowie im Internet auf der
Homepage des Bundesamtes veröffentlicht. Ein
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Rechtsanspruch auf eine Förderung aus dem EFF
besteht nicht.

Der finanzielle Anteil der BRD am EFF im Zeit-
raum 2000 bis 2003 beläuft sich auf insgesamt
34,7 Mio €. Im Zeitraum 2000 bis 2002 wurden
insgesamt 267 Projekte gefördert. Für 2003 liegen
280 Anträge vor, die Vergabe ist in Vorbereitung.
Die in 2003 zur Verfügung stehenden Finanzmittel
iHv 9,9 Mio € werden ausgeschöpft.

Aufgaben bei der Aufnahme und Verteilung
jüdischer Immigranten
Das Bundesamt hat die Aufgabe der Verteilung
jüdischer Immigranten aus den Nachfolgestaaten
der ehemaligen Sowjetunion ebenfalls zum Jah-
reswechsel vom Bundesverwaltungsamt in Köln
übernommen.

Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens nimmt das
Bundesamt folgende Aufgaben wahr:

Entgegennahme der von den Deutschen Aus-
landsvertretungen übersandten Anträge

 Verteilungsentscheidung nach dem sog. König-
steiner Schlüssel in ein Bundesland (Vertei-
lungswünsche werden dabei soweit möglich be-
rücksichtigt)

 Versendung der Anträge an die Zentralstelle des
Bundeslandes, das durch die Verteilungsent-
scheidung festgelegt wurde.

 Entgegennahme der Entscheidung (Aufnahme-
zusage oder Ablehnung) der Zentralstelle des
jeweiligen Bundeslandes

 Weiterleitung der Aufnahmezusage bzw. der
Ablehnung an die zuständige Deutsche Aus-
landsvertretung.

Pro Jahr sind voraussichtlich rund 14.000 bis
20.000 Verteilungen vorzunehmen.

c. Zusammenfassung
Das Bundesamt befasst sich auch ohne das sich
wieder im Gesetzgebungsverfahren befindende
Zuwanderungsgesetz bereits mit unterschiedlichen
konkreten Integrationsaufgaben und Maßnahmen-
förderungen. Die Genehmigung und Finanzierung
verschiedenster Projekte spielt hier derzeit eine
führende Rolle und wirkt auch in die kommunale
Ebene hinein. Die Durchführung der Projekte soll
selbstverständlich den Praktikern und Fachleuten
vor Ort überlassen bleiben. Das Bundesamt hat
sich seinerseits zum Ziel gesetzt, zentrale Erkennt-
nisse aufzuarbeiten und seinen Partnern zur Verfü-
gung zustellen, um so die Effizienz und Wirksam-
keit des Integrationsgeschehens in der Bundesre-
publik zu fördern.

3. Von der Wirtschaft lernen:
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
Anja Edelhäuser

a. Einleitung
Das Thema „Interkulturelle Öffnung der Verwal-
tung“ zu behandeln, ist zweifelsohne ein heikles
Unterfangen, wenn man sich allein die Vielzahl an
unterschiedlichen Institutionen und Diensten der
kommunalen Verwaltung ansieht, aber z.B. auch
die völlig unterschiedliche Situation in den einzel-
nen Kommunen selbst. Auch der Begriff der „in-
terkulturellen Öffnung“ wird unterschiedlich ver-
wendet. Während darunter oftmals nur Toleranz im
Umgang mit anderen Kulturen verstanden wird,
vertrete ich die Auffassung, dass eine Politik der
interkulturellen Öffnung eine tiefgreifende Verän-
derung der Verwaltung und des Verwaltungshan-
delns mit sich bringen wird – einhergehend mit
einem radikalen Perspektivenwechsel.

Ich möchte in diesem Zusammenhang ein Konzept
zur Diskussion stellen, das aus der US-amerikani-
schen Managementlehre stammt: „managing diver-

sity“1. Der grundlegende Gedanke ist dabei, Ver-
schiedenartigkeit, Vielfalt als Ressource zu erken-
nen und für das Unternehmen produktiv zu nutzen.
Auch wenn dieses Konzept in der unternehmeri-
schen Praxis in Deutschland eher noch ein Orchi-
deendasein führt, wird es inzwischen in der Wis-
senschaft heftig diskutiert –  als Modell für die Re-
form der Hochschulen, des Bildungswesens, der
Verwaltungen etc. Einige Städte und Kommunen –
wie z.B. Göttingen2 oder Wien – experimentieren
mit diesem Ansatz, andere Städte wie z.B. Amster-

                                                
1 Vgl. dazu Koall, Iris/Bruchhagen, Vrena/Höher, Frie-

derike (Hg.): Vielfalt statt Lei(d)tkultur. Managing
Gender & Diversity, Münster 2002.

2 Vgl. dazu das Göttinger Modellprojekt zur Interkultu-
rellen Öffnung der kommunalen Dienste, vorgestellt
von Jan Bernert und Matthias Lange in: In der Dis-
kussion - Integration in Städten und Gemeinden.
Reihe „Integration Konkret“, Bd. 9, hg. von der Be-
auftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen,
Berlin/Bonn, 2000, S. 23-40
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dam und Utrecht3 können schon praktische Erfah-
rungen vorweisen.

b. Die künftige Aufgabe der Kommune:
„Building a House for Diversity“

Zweifelsohne kommt der Kommune, der kommu-
nalen Verwaltung bei der Gestaltung der Zuwande-
rungsgesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Denn
gerade in der Kommune, in der Stadtgesellschaft
wird das ganze Spektrum an kultureller Vielfalt,
die Verschiedenheit kultureller Lebensformen und
Wertevorstellungen ganz unmittelbar erfahrbar  –
verbunden mit einem erheblichen Konfliktpotential
und zahlreichen Problemen. Denn in der Kommu-
ne erleben die Menschen gelungene Integration in
Form von Akzeptanz und Teilhabe am gesell-
schaftlichem Leben – oder eben das Gegenteil. Die
Verwaltungen müssen sich dieser kulturellen Viel-
falt als neuer gesellschaftlicher Norm anpassen.
Dies stellt sie vor enorme Herausforderungen.
Denn gerade die Verwaltung, deren primäre Funk-
tion im Sinne des klassischen bürgerlichen Natio-
nalstaates die Herstellung bzw. Verwaltung von
kultureller Homogenität war, verkörperte wie keine
andere Institution die „deutsche Leitkultur“ und
war lange Zeit strikt monokulturell ausgerichtet.

Die Aufgabe für die Kommune und ihre Institutio-
nen wird künftig heißen, die kulturelle Vielfalt zu
gestalten und zu verwalten: „Building a House for
Diversity“4. Und zwar im Sinne und unter Beteili-
gung aller Betroffenen. Dies wird einen tief grei-
fenden Wandel unseres eigenen gesellschaftlichen
Selbstverständnisse, aber auch des gesellschaftli-
chen Selbstverständnisses der Zuwanderer mit sich
bringen. Ich möchte dies anhand einer kurzen Ge-
schichte veranschaulichen: eine Giraffe, Hand-
werksmeisterin im Holzgewerbe, hat für ihr Giraf-
fenhaus den ersten Preis bekommen. Der Elefant,
ebenfalls aus dieser Branche, ist sehr an einer en-
gen Kooperation interessiert und kommt, um das
Haus zu besichtigen – was zwangsläufig in einem
Fiasko endet. Das Eingangstor zerbirst, die Holz-
treppe zerkracht ... Die Giraffe fordert den Elefan-
ten ungehalten auf, für eine künftige Zusammenar-
beit erst einmal gewaltig abzunehmen und das
Fitness-Studio zu besuchen. Dies erscheint dem
Elefanten noch akzeptabel. Als die Giraffe ihn aber
auch noch in den Ballettunterricht schicken möch-

                                                
3 Vgl.  dazu den Erfahrungsbericht von Hans Bellaart

in: Interkulturelle Öffnung der Verwaltung – Zuwan-
derungsland Deutschland in der Praxis. Dokumenta-
tion der Fachkonferenz vom 23./24. Mai 2002, Fried-
rich-Ebert-Stiftung, Berlin, S. 65ff.

4 Vgl. dazu Katrin Hansen in Koall, Iris u.a., a.a.O., S.
27ff., hier S. 27.

te, damit er „leichtfüßiger“ werde, antwortet der
blutende Elefant: „Ich glaube kaum, dass Fitness-
Studio und Ballett-Unterricht uns auf Dauer wei-
terbringen. Hast du mal daran gedacht, an deinem
Haus etwas zu verändern?“ Ebenso waren unsere
Gesellschaft, unsere Institutionen lange Zeit ein-
seitig an den Interessen einer dominanten Gruppe
ausgerichtet – ohne die besonderen Belange von
kulturellen Minderheiten zu berücksichtigen.

„Building a House for Diversity“ - diesem An-
spruch wird die derzeitige Debatte in Deutschland
um die Gestaltung der Zuwanderungsgesellschaft,
zumindest in ihrer offiziellen Version, jedoch nicht
gerecht. Sie steckt vielmehr voller „bösartiger
Fallen“, die ich im Folgenden kurz aufzeigen
möchte.

c. Die drei „bösartigen Fallen“ in der
Zuwanderungsdebatte

Die Vorstellung von einer „homogenen
Mehrheitsgesellschaft“
Die Debatte ist in großen Teilen immer noch ge-
prägt von der Vorstellung einer „homogenen“
deutschen Mehrheitsgesellschaft, in die „die“ ein-
gewanderte kulturelle Minderheit integriert werden
müsse. Diese Vorstellung, dieses Gesellschaftsbild
einer „homogenen Mehrheitsgesellschaft“ ist von
der Realität längst überholt. Es gibt sie nicht: we-
der eine „homogene Mehrheitsgesellschaft“ noch
„die“ eingewanderte kulturelle Minderheit.

Wir leben vielmehr in einer hoch ausdifferenzier-
ten, in einer extrem individualistischen Gesell-
schaft mit einer Vielfalt an sozialen, ethnischen
und religiösen Gruppen mit jeweils eigenen Wer-
ten, Umgangs- und Kommunikationsformen.
Warnfried Dettling spitzt dies provokativ zu, wenn
er sagt, unsere Gesellschaft sei nichts weiter als
„eine Summe an Minderheiten“5. Wenn unsere
Gesellschaft aber nur noch „eine Summe von Min-
derheiten“ ist, dann stellt sich die Frage, wohin
eigentlich „diese“ eingewanderte Minderheit inte-
griert werden soll, dann muss der Begriff der „In-
tegration“ völlig neu buchstabiert werden.

Integration und Defizitorientierung
Wenn wir an der Vorstellung festhalten, dass eine
Minderheit in eine Mehrheitsgesellschaft integriert
werden soll, dann schwingt hier unterschwellig
immer ein Duktus der Überlegenheit der eigenen
Kultur gegenüber der „anderen“ Kultur mit. Die
                                                
5 Dettling, Warnfried in: Interkulturelle Öffnung der

Verwaltung , a.a.O., S. 31ff.
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„andere“ Kultur wird als minderwertig betrachtet,
als Randgruppe, als Problemfall. M.a.W.: Die „In-
tegration“ von Zuwanderern ist in Theorie und
Praxis größtenteils von Defizitorientierung und
Bevormundung geprägt. Aber – wie gesagt - wohin
sollte „die“ eingewanderte Minderheit integriert
werden, wenn es keine Mehrheitsgesellschaft mehr
gibt? Wenn nur noch verschiedene Minderheiten
nebeneinander stehen?

Die Defizitorientierung in der Integrationspolitik
schlägt sich auch in der kommunalen Praxis nieder.
Gerade in den Kommunen werden Migrantinnnen
und Migranten oftmals als belastend und anstren-
gend empfunden. Sie werden generell als Rand-
gruppe, als Problemfälle, als defizitär wahrgenom-
men – und aufgrund von Ethnie und nationaler
Herkunft stigmatisiert. Diese Defizitorientierung
bedarf einer dringenden Korrektur! Migrantinnen
und Migranten müssen in ihren individuellen Res-
sourcen und Potenzialen wahrgenommen und er-
kannt werden – paradoxer Weise gerade aufgrund
und gleichzeitig unabhängig von ihrer kulturellen
Zugehörigkeit.

Der „kulturalistische“ Blick
Die gesamte Debatte um die Integrationspolitik
tendiert zu einer Überbetonung des Kulturellen im
Sinne der ethnischen Abstammung, der Herkunft,
der Nationalität. Die Herkunft, die Ethnie werden
zum ausschlaggebenden Kriterium, um die Person
selbst einzuschätzen. Das Individuum bleibt dabei
auf der Strecke. Von der Zugehörigkeit zu einer
Ethnie oder Nationalität werden vorschnell verall-
gemeinernde Rückschlüsse auf die Person selbst
gezogen – auf sein Alltagsleben, seine Einstellun-
gen, sein Selbstverständnis. Es gibt sie aber nicht:
„die“ Inder, „die“ Moslems – ebenso wenig wie
„die“ Deutschen.

So unterscheidet sich beispielsweise ein aus Istan-
bul stammender Hochschulprofessor in seiner Le-
bensweise und in seinem Selbstverständnis gravie-
rend von einem des Lesens und Schreibens nicht
mächtigen anatolischen Bauern aus ärmlichen Ver-
hältnissen. Trotz der gemeinsamen nationalen Her-
kunft, trotz der gemeinsamen Religionszugehörig-
keit! Der türkische Hochschulprofessor steht einem
Akademiker aus Berlin vielleicht sogar näher.
Dennoch wird er zunächst als Türke und Moslem
wahrgenommen – unabhängig von seinen indivi-
duellen Fähigkeiten und seinem Selbstverständnis.6

                                                
6 Wir sehen dies – auf umgekehrte Art und Weise –

ganz deutlich an der bisherigen Aussiedlerpolitik, bei
der Aussiedler von vorneherein als „Deutsche“ wahr-

Derartig kulturalistische Zuschreibungen können
schnell diskriminierende und rassistische Züge
annehmen. Die „kulturalistische“ Wahrnehmung
des „Fremden“ verhindert oftmals den Zugang zu
gesellschaftlichen und ökonomischen Ressourcen,
zu Macht und Einfluss.7

Fazit: Integrationspolitik muss darauf abzielen, das
Ungleichgewicht zwischen den einzelnen gesell-
schaftlichen Gruppen abzubauen, allen den glei-
chen Zugang zu den gesellschaftlichen Ressourcen
zu ermöglichen (das wiederum bedeutet Macht und
Einfluss) sowie soziale und politische Partizipation
auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Ge-
sellschaft zu gewährleisten. Sie muss auf eine Kul-
tur der gegenseitigen Wertschätzung – und nicht
nur Akzeptanz – hinwirken. Das Konzept „Mana-
ging Diversity“ bietet hierfür sowohl in organisa-
tionaler als auch in gesellschaftspolitischer Hin-
sicht einige wertvolle Impulse.

d. „Managing Diversity“ – Vielfalt als
Stärke

“Managing Diversity” will personale Vielfalt und
Verschiedenheit für die Unternehmung produktiv
nutzen. Angehörige von Minderheiten (Migranten,
Schwule, etc.), aber auch individuelle Verschie-
denheit (Temperament, Alter etc.) werden dabei als
Ressource erkannt. Das Konzept zielt darauf ab,
über die Betonung und Berücksichtigung von Ver-
schiedenheit Chancengleichheit und gleichen Zu-
gang für alle herzustellen. Indem es Vielfalt be-
wusst als Ressource anerkennt, wendet sich Mana-
ging Diversity gegen Mono- und Dominanzkultu-
ren.

Der Diversity-Ansatz wurde ursprünglich von Un-
ternehmen als Reaktion auf die US-amerikanische
Anti-Diskriminierungsgesetzgebung entwickelt,
um Schadensersatzzahlungen in astronomischen
Höhen von vorneherein abzuwehren. Im Allgemei-
nen werden dabei drei Entwicklungsphasen unter-
schieden:

                                                                            
genommen wurden, ohne das „Fremde“ ausreichend
zu berücksichtigen.

7 Umgekehrt aber sagt allein die Herkunft noch nichts
darüber aus, ob jemand für einen Arbeitsplatz tat-
sächlich geeignet ist. Will man den Anteil an Erziehe-
rinnen mit Migrationshintergrund in Kindertagesstät-
ten beispielsweise erhöhen, so ist dabei nicht das
Kriterium der nationalen Zugehörigkeit ausschlagge-
bend, sondern die Frage nach den pädagogischen,
sozialen und interkulturellen Kompetenzen. Allein
von dem Kriterium „andere Nationalität“ auf interkul-
turelle Kompetenz zu schließen, ist ebenfalls ein
Kurzschluss – eine kulturalistische Zuschreibung.
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• Meist als Folge von gesetzlichen Rahmen- und
Förderprogrammen öffnet sich ein Unterneh-
men für Angehörige kultureller Minderheiten.
Diese müssen sich allerdings der vorhandenen
Dominanzkultur unterordnen, bekommen je-
doch Zugang zu ihnen bislang verschlossenen
Ressourcen.

• Angehörige von „kulturellen“ Minderheiten
werden in bestimmten Bereichen wie z.B. der
Produktentwicklung oder dem Marketing ge-
zielt angeworben und aufgebaut, um Produkte
auf die Bedürfnisse und Interessen „ihrer“ kul-
turellen Gruppe besser abzustimmen und damit
neue Märkte zu erschließen. So findet beispiels-
weise das Ethno-Marketing in Deutschland zu-
nehmend Verbreitung. Angehörige diskrimi-
nierter Gruppen gelangen damit in größerem
Umfang in attraktive Positionen. Umgekehrt
wird hier stark mit Klischees und Stereotypen
gearbeitet, Mitarbeiter werden auf ihre Grup-
penzugehörigkeit reduziert.

• In der dritten Phase wird die Leitkultur durch
eine Lernkultur abgelöst: Diversity wird als
ganzheitliches organisationales Lernen verstan-
den. Die Mitarbeiter werden ermutigt, sich be-
wusst in ihrer Verschiedenheit, in ihren unter-
schiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten
einzubringen statt sich einer „homogenen“ Do-
minanzkultur zu unterwerfen. Dies führt zu
Spannungen und Verunsicherungen auf beiden
Seiten, eigene Normen, Institutionen und Kultu-
ren werden brüchig, liebgewordene Privilegien
und Besitzstände in Frage gestellt. Die Arbeit in
bewusst heterogen zusammengesetzten Teams
erfordert permanente Perspektivwechsel und
Aushandlungsprozesse – ein „Managing Diver-
sity“. Dabei begibt sich die Organisation in ei-
nen offenen Prozess, das Unternehmen wird zur
lernenden Organisation.

Die Implementierung von „Managing Diversity“ in
einem Unternehmen oder einer Organisation ist ein
dynamischer Prozess, der je nach den Strukturen
und dem Selbstverständnis einer Organisation im-
mer anders aussehen wird und die Unternehmens-
kultur nachhaltig verändert. Es stellt extrem hohe
Anforderungen an alle Beteiligten. Unternehmen
wollen damit dem rasanten gesellschaftlichen
Wandel - der zunehmenden Komplexität an Auf-
gaben, der Internationalisierung, Zuwanderung,
Pluralisierung von Lebensformen etc. - besser be-
gegnen. Gefragt sind vernetztes Denken, unkon-
ventionelle Problemlösungsansätze, Flexibilität,
Kreativität.

Das Konzept „Managing Diversity“ stellt her-
kömmliche Hierarchien in Frage und zielt auf Par-
tizipation, Chancengleichheit, Anti-Diskriminie-
rung und Gleichwertigkeit ab. Und genau darin
liegt das gesellschaftspolitische Potenzial dieses
Ansatzes begründet: die Möglichkeiten der Zu-
wanderungsgesellschaft produktiv für die Neuge-
staltung der Gesellschaft zu nutzen.

e. Politik der interkulturellen Öffnung
Begriffsbestimmungen

Legt man diesen Ansatz zugrunde, so bedeutet eine
Integrationspolitik im Sinne einer „Politik der in-
terkulturellen Öffnung“, sich auf einen offenen
Prozess einzulassen. Die Betonung liegt dabei
nicht auf „kulturell“, sondern auf „inter“ – auf dem
permanenten Aushandeln zwischen gleichberech-
tigten Lebensformen und –entwürfen. Ort dafür ist
die Zivilgesellschaft, die Kommune. Eine Politik
der interkulturellen Öffnung reicht von der Organi-
sationsentwicklung innerhalb der Behörden bis hin
zur sozialräumlichen Gestaltung durch die Kom-
mune als Gebietskörperschaft. Interkulturelle Öff-
nung stößt auf Widerstände, da die eigenen Sicht-
weisen und Normen durch die Perspektiven der
„Anderen“ immer wieder in Frage gestellt werden
und zwischen beiden ständig neu austariert werden
muss.

Der Begriff „interkulturelle Kompetenz“ erschöpft
sich demnach nicht darin, Kenntnisse über andere
Kulturen zu haben. Unter „interkultureller Kom-
petenz“ soll hier vielmehr die Fähigkeit verstanden
werden, in einen offenen Prozess des Aushandelns
zu treten und diesen ebenso offen zu gestalten.
Dies bedeutet mehr als Toleranz und gegenseitiges
Verständnis: es heißt, (auch eigene) vorschnelle
kulturelle Zuschreibungen zu erkennen, zu reflek-
tieren und entsprechend zu korrigieren. Erst diese
Fähigkeit kann interkulturelles Handeln ermögli-
chen. Interkulturelles Handeln meint dabei die in-
dividuelle Handlungsfähigkeit der Einzelnen, aber
auch die Fähigkeit der Kommune, „die ungleichen
Machtverhältnisse der Akteure im Gemeinwesen
durch kommunalpolitisches Handeln in ein offenes
und gleichberechtigtes Konfliktmanagement zu
überführen, das von den Akteuren selbst getragen
wird.“8 Was heißt dies konkret für die interkultu-
relle Öffnung der Verwaltung?

                                                
8 Vgl. dazu  Bernert, Jan/Lange, Matthias in: In der

Diskussion - Integration in Städten und Gemeinden.
Reihe „Integration Konkret“, Bd. 9, hg. von der Be-
auftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen,
Berlin/Bonn 2000, S. 23–40, hier S. 27.
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f. Interkulturelle Öffnung der Verwal-
tung – einige Anregungen9

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist ein
langwieriger Prozess, bei dem sich die Institutio-
nen immer wieder Raum lassen sollten, sich selbst
in Frage zu stellen, zu lernen, sich zu korrigieren
und ungewöhnliche Perspektiven mit einzubinden.
Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung betrifft
sowohl die Organisation der Institutionen als auch
die Strukturen der einzelnen Dienste. Sie muss die
Institutionen dazu befähigen, flexibler und ange-
messener auf die Anforderungen einer heterogenen
Gesellschaft zu reagieren.

Die Maßnahmen für eine interkulturelle Öffnung
der Verwaltung werden von Kommune zu Kom-
mune, von Einrichtung zu Einrichtung jeweils un-
terschiedlich sein. Dabei sollte immer an dem vor-
handenen, zum Teil auch verschütteten Erfah-
rungswissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
angesetzt werden. Im Folgenden stelle ich in An-
lehnung an das Konzept der Münchner Stadtver-
waltung einige Maßnahmen vor10:

Auf konzeptioneller Ebene
Die Kommunalpolitik insgesamt muss sich einem
bestimmten Konzept der interkulturellen Öffnung
verpflichten. Im Sinne des Diversity-Ansatzes ist
dabei ein grundsätzlicher Perspektivenwechsel
gefordert:
- weg von der Defizitorientierung hin zu einer

produktiven Ressourcenorientierung, d.h. die
Verschiedenartigkeit, die kulturelle Vielfalt
wird als produktive Ressource erkannt – sowohl
für die Institution als auch für die Kommune.

- die explizite Berücksichtigung und Thematisie-
rung von Verschiedenheit auf allen Ebenen der
Institution und in allen Politikfeldern.

- das Eintreten in einen offenen Prozess, der so-
wohl die Institutionen als auch die kommunale
Politik in ihrer Ausrichtung immer wieder
selbst in Frage stellt.

Auf institutioneller Ebene
Die Verwaltungsreform bietet einige Anknüp-
fungspunkte zur interkulturellen Öffnung. Von
zentraler Bedeutung aber ist, dass das Konzept auf
allen Ebenen einer Einrichtung mitgetragen wird.
Im Folgenden einige Beispiele:

                                                
9 Vgl. dazu Handschuck, Sabine/ Schröer, Hubertus:

Interkulturelle Orientierung und Öffnung von Organi-
sationen. Strategische Ansätze und Beispiele der
Umsetzung. In: neue praxis 5/2002, S. 511-521, so-
wie Bellaart, Hans, a.a.O.

10 Vgl. dazu Handschuck/Schröer, a.a.O.

- die Erarbeitung eines Leitbildes über Werte und
Ziele der jeweiligen Institution mit einem kla-
ren Bekenntnis zu einer interkulturellen Öff-
nung im Sinn eines ressourcenorientierten und
prozesshaften Diversity-Ansatzes.

- die Festschreibung einer klaren Strategie mit
überprüfbaren Jahreszielen, die immer wieder
reflektiert und korrigiert wird.

- die Einrichtung eines übersichtlichen Kunden-
leitsystems, die Bereitstellung mehrsprachiger
Informationsmaterialien und mehrsprachiger
Formulare, so dass die Institution auch nach
außen die Vielfalt spiegelt.

- die Förderung von interkulturellen (bzw. Diver-
sity-) Kompetenzen beim Personal im Sinn von
Selbstreflexion und der Fähigkeit, Situationen
der Fremdheit offen gestalten zu können.

- die Ausarbeitung eines Fortbildungskonzeptes
zur interkulturellen Qualifizierung und Sensibi-
lisierung11.

- die gezielte Anwerbung und Einstellung von
Migrantinnen und Migranten auf allen Ebenen
der Organisation, wobei hier nicht allein der
„kulturelle Faktor“ ausschlaggebend sein darf.

- die Berücksichtigung der interkulturellen Per-
spektive in einer beteiligungsorientierte Sozial-,
Kinder- und Jugendplanung, in Programmen
zur Stadtteilentwicklung etc.

- die Verankerung der interkulturellen Öffnung
im Bereich des Qualitätsmanagements.

- die Bereitschaft zu lernen und zu korrigieren,
um zu einer kontinuierlichen Verbesserung bei-
zutragen.

Auf sozialräumlicher Ebene
Die interkulturelle Öffnung der Gemeinwesenar-
beit zielt weniger auf die Entwicklung zusätzlicher
Angebote, als vielmehr auf die Bündelung, Vernet-
zung, Umstrukturierung bereits vorhandener An-
gebote (Ressourcen!) ab:
- die interkulturelle Öffnung der sozialen Dienste

im Rahmen einer strikten Kundenorientierung.
- weg von ausschließlich defizitorientierten An-

sätzen (wie z.B. in der Migrationssozialarbeit)
hin zu ressourcenorientierter interkultureller
Arbeit, die bemüht ist, die unterschiedlichen
Akteure in die Gestaltung des Sozialraums ak-

                                                
11 Dies bezieht sich nicht nur auf Diversity-Trainings

etc., sondern auch auf interaktive, dialogorientierte
und prozesshafte Projekte zwischen Verwaltung und
der Migrationsbevölkerung. Vgl. dazu als Beispiel
das Frankfurter Projekt „Polizei mit Migrantinnen und
Migranten im Dialog“, hg. vom Amt für multikulturelle
Angelegenheiten der Stadt Frankfurt a. M., dem Poli-
zeipräsidium Frankfurt und Nichtregierungsorganisa-
tionen in Frankfurt, Frankfurt a. M. 2000.
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tiv einzubeziehen und zwischen den unter-
schiedlichen Interessen auszuhandeln12.

- statt einer Vielzahl an Sondereinrichtungen für
Migrantinnen und Migranten eine erhöhte
Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Regel-
diensten (z.B. Migrationssozialarbeit und Al-
tenhilfe).

Ein sehr gelungenes Beispiel für die interkulturelle
Öffnung des Sozialraums ist das Göttinger Mo-
dellprojekt. Im Rahmen dieses Projektes wurde
u.a. auch das Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“
interkulturell ausgerichtet. Die Bürgerinnen und
Bürger wurden in ihren unterschiedlichen Interes-
sen und Lebensentwürfen aktiv in die Stadtteilent-
wicklung miteinbezogen. Dies verlangte zum einen
die systematische Stärkung von Angehörigen kul-
tureller Minderheiten, damit diese ihre Interessen
auch offensiv vertreten würden. Zum anderen ging
es darum, die in diesem Prozess freigesetzten Kon-
flikte möglichst offen und konstruktiv zu gestalten.
Als sogenannte „intermediäre Instanz“ wurde in-
zwischen ein Stadtteilzentrum eingerichtet - ein-
hergehend mit einem Weiterbildungsangebot zur
Stadtteilmediation im interkulturellen Kontext.13.

Seit einigen Jahren hat Utrecht eine „Politik der
Verschiedenartigkeit“ in der kommunalen Ver-
waltung eingeführt. Unter einer derartigen Politik
wird nichts anderes als ein „Managing Diversity“
im öffentlichen Dienst verstanden: die ausdrückli-
che Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit von
Belegschaft und Kunden auf allen Ebenen und in
allen Bereichen der Institutionen. Im Gegensatz zu
früheren Ansätzen wurde damit ein Prozess einge-
leitet, in dem sich die Institutionen Schritt für
Schritt zu „multikulturellen“ Institutionen wan-
deln, zu Institutionen, in denen „kulturelle Ver-
schiedenartigkeit als Mehrwert“ gilt. Dies wird u.a.
erreicht durch ein interkulturell ausgerichtetes
Management, einer entsprechenden Personalpoli-
tik, Aufgeschlossenheit und Möglichkeiten exter-
ner Zusammenarbeit sowie in der Verankerung
eines Antidiskriminierungskodexes und einer ent-
sprechenden Festtagsregelung. Die Erfahrungen in
Utrecht zeigen aber auch, dass die Verankerung
von Managing Diversity in der Verwaltung auf
immense Widerstände stößt und nur in kleinen,
aber kontinuierlichen Schritten durchzusetzen ist.

                                                
12 Vgl. dazu das Göttinger Modellprojekt zur interkultu-

rellen Öffnung der kommunalen Dienste, vorgestellt
von Jan Bernert und Matthias Lange, a.a.O.

13 Ebd., S. 33f.

Eine Politik der interkulturellen Öffnung im Sinne
von Managing Diversity wirkt sich entscheidend
auf die Kommune und kommunales Handeln aus.
Der Kommune wird künftig die Rolle eines Part-
ners, eines Moderators zukommen, der in einem
offenen Prozess zwischen den gleichrangigen In-
teressen der verschiedenen „Minderheiten“ austa-
rieren muss. Kommunale Integrationspolitik ge-
staltet sich dann ebenfalls als offener Prozess. Ihre
Strategien und Ziele müssen unter Beteiligung aller
immer wieder von Neuem überprüft und ausge-
handelt werden.
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4. Ausländerbeirat oder Integrationsrat:
Welche Strukturen braucht die kommunale Integrationsarbeit?
Hüseyin Yalcin

a. Ausländerbeiräte
Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
Bayerns (AGABY), als dessen Vertreter ich heute
hier spreche, vereint unter seinem Dach über 20
kommunale Ausländerbeiräte (AB) in ganz Bay-
ern. In den Städten, in denen diese Beiräte tätig
sind, wohnt über 90% der in Bayern lebenden
ausländischen Bevölkerung. Somit sind wir die
einzigen Migrantenvertreter, die überparteiisch,
Ethnien übergreifend und religiös unabhängig sind.

Wir verfolgen die ganzen Diskussion über „Aus-
länderbeirat oder Integrationsrat?“ etwas vorsich-
tig, weil sich für uns diese Frage so nicht stellt.
Wir sind vielmehr der Meinung: Wir brauchen
beide Einrichtungen.

Wo immer die Interessen der ausländischen Bevöl-
kerung berührt werden, setzen wir als Ausländer-
beiräte Akzente und gestalten mit. Auch wenn dies
nicht immer gleich sichtbar wird, kommt es uns
allen zugute. Ausländerbeiräte setzen sich für eine
lokale Integrationspolitik ein und kämpfen gegen
Ungleichbehandlung und Diskriminierung. Wir
engagieren uns für Bildungschancen, für Integrati-
onsmaßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen.
Wir machen uns für die Förderung ausländischer
Vereine stark und vertreten gegenüber Verwaltung
und Politik die besonderen Belange der ausländi-
schen Bevölkerung. Wenn ernsthafte Interessen auf
dem Spiel stehen, gehen wir notfalls auch auf die
Straße, um Protest zu äußern und Widerstand zu
leisten. Ebenso organisieren Ausländerbeiräte mit
großem Elan kulturelle, sportliche oder politische
Veranstaltungen und internationale Feste, bei de-
nen sich Menschen und Kulturen aus verschiede-
nen Ländern und Kontinenten näher kommen.

Obwohl die Ausländerbeiräte auf kommunaler und
die AGABY auf Landesebene sehr wertvolle Ar-
beit leisten, was auch die bayrische Staatsregierung
im Sozialbericht des Arbeits- und Sozialministeri-
ums anerkennt, sind weder die Ausländerbeiräte in
der Gemeindeordnung fest verankert, noch die
AGABY auf Landesebene als Landesorganisation
anerkannt. Das spiegelt die Grundhaltung der Lan-
desregierung wieder, nämlich, dass man an einer
politischen Partizipazion der Migrant/inn/en und
der Integration von ihnen nicht so interessiert ist,
wie man das ansonsten darzustellen versucht. Das

zeigen auch die Äußerungen vor und nach den
Wahlen, wo man mit den Ängsten der einheimi-
schen Bevölkerung spielt und Wahlkampf auf den
Rücken von Migrant/inn/en austrägt. Ausländer,
kriminelle Ausländer, Gastarbeiter, Asylanten,
Leitkultur, Überfremdung usw. - solche Begriffe
verbinden nicht, sondern grenzen aus, machen
Angst. Die Probleme der Einwanderung dürfen
nicht geleugnet werden, denn „multikulturell“
bleibt tatsächlich ein hohles Schlagwort, wenn nur
das Nebeneinander gemeint ist und nicht die ge-
genseitige Bereicherung.

Kulturelles und soziales Miteinander setzen Inte-
gration voraus: die gemeinsame Sprache und Bil-
dung sind hierzu die wichtigsten Faktoren. Wenn
sich deutsche Kultur auf Fußball-Nationalelf und
Bratwurst verkürzen ließe, dann müssten die Deut-
schen sich wirklich vor Brasilianern und China-
Restaurants ängstigen. Wer Kultur hingegen liebt,
genießt die Vielfalt, für den sind die Bilder Picas-
sos, Shakespeares Theater, afroamerikanischer
Blues, die Moscheen der Muslime, die Pyramiden
Ägyptens, die Tanzkunst der Thailänder unver-
zichtbares Welt-Kultur-Erbe!

Ob Goethe oder Heine, wer auch immer etwas für
die deutsche Kultur geleistet hat, zeichnete sich
durch Internationalität und multikulturelles Ver-
ständnis aus. Allein in dem Maße, wie es eine
Kultur versteht, fremde Impulse aufzunehmen,
entwickelt sie Dynamik und Fortschritt. Alles an-
dere wäre nur ein Museum des Brauchtums, ohne
Leben.

Es sollten nicht nur die Märkte international zu-
sammenwachsen, sondern auch die Völker und
Kulturen. Denn wer könnte unseren Söhnen und
Töchtern Vorschriften machen, in wen sie sich zu
verlieben haben. Wenn Nationalisten Angst davor
haben, eine Minderheit zu werden, dann vielleicht
deshalb, weil sie selbst mit Minderheiten nicht nett
genug umgehen.

Die multikulturelle Gesellschaft ist längst eine Tat-
sache, die richtig und unumkehrbar ist. Es käme
jetzt darauf an, sie positiv zu gestalten, aber dazu
müsste man sich endlich auch mit ihr abfinden
oder besser: anfreunden!
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Wozu brauchen wir Ausländerbeiräte?
Immer mehr Eingebürgerte, Doppelstaatler, EU-
Bürger können direkt bei den Kommunalwahlen in
Bayern wählen und gewählt werden. Die Wahlbe-
teiligung bei den Wahlen zu den Ausländerbeiräten
(nicht nur in Bayern) sinkt von Wahl zu Wahl. Ist
das ein Beleg für geringeres Interesse an der Arbeit
der Ausländerbeiräte? Brauchen wir überhaupt in
Zukunft Gremien wie den Ausländerbeirat? Wel-
che Rolle spielen sie in der Zukunft?

Solange ein großer Teil der Bevölkerung mit Mi-
grationhintergrund kein allgemeines Wahlrecht be-
sitzt, solange soziale Benachteiligung und Diskri-
minierung auf Grund der Herkunft, Sprache, Reli-
gion stattfindet, solange es ausländerfeindliche
bzw. rassistisch motivierte Straftaten, Überfälle
und Angriffe gibt, bleiben Gremien wie der Aus-
länderbeirat unentbehrlich. Auch nach einer Ein-
führung des kommunalen Wahlrechts für alle Aus-
länder werden spezielle Gremien zur Interessen-
vertretung wie der Ausländerbeirat nötig.

Wo sollen Ausländerbeiräte gebildet werden?
In allen Städten und Landkreisen ab ca. 2000 aus-
ländischen Einwohner/inne/n sollten Ausländerbei-
räten gebildet werden (Verankerung in der Bayeri-
schen Gemeindeordnung bzw. freiwillige Einrich-
tung durch die Kommunen oder Landkreise).

Wie sollen sie gebildet werden?
Die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
des AB sollte aus allgemeinen, geheimen und frei-
en Wahlen hervorgehen. Internationale bzw. natio-
nale Listen oder regionale Listen sind zugelassen.
Ein kleiner Teil der Sitze sollte für Minderheiten
reserviert werden (nach Region oder Status, z. B.
für Flüchtlinge). Das Wahlsystem richtet sich nach
dem System der bayerischen Kommunalwahlen,
das als das demokratischste gilt, also mit Pana-
schieren und Kumulieren. Briefwahl soll auch
möglich sein. An eine Wahlkampfkostenerstattung
sollte ebenfalls gedacht werden.

Wer ist wahlberechtigt?
Wahlberechtigt sind alle Menschen ohne deutschen
Pass ( auch EU-Bürger), alle Doppelstaatler, alle
Eingebürgerte (nach Antrag). Anerkannte Asylbe-
werber, geduldete Flüchtlinge (kleines Asyl) sollen
ebenfalls wahlberechtigt sein. Es muss noch ge-
klärt werden, ob Spätaussiedler (Rumänien- bzw.
Russlanddeutsche) bei der Wahl berücksichtigt
werden.

Welche Funktion, Rolle und welche Aufgaben
soll der AB haben?

Der AB vertritt die Interessen der ausländischen
Bevölkerung, berät den Stadtrat und die Verwal-
tung in allen Fragen, die die ausländische Bevölke-
rung sowie das Zusammenleben zwischen deut-
schen und Ausländer/inne/n in der Stadt betreffen
(fast alle Themen oder Fragen, über die der Stadt-
rat befindet). Der AB fördert die Integration, hat
eine Mittlerfunktion zwischen der Mehrheit und
den Minderheiten sowie innerhalb der unterschied-
lichen Gruppen. Für die Zukunft sollten sich die
AB auf eine weitere Aufgabe vorbereiten, nämlich
die Antidiskriminierungsarbeit der Kommunen zu
übernehmen.

Was braucht der Ausländerbeirat für die Er-
füllung seiner Aufgaben?
Notwendig ist: Antragsrecht gegenüber dem Stadt-
rat und der Verwaltung, Informations- und Anhö-
rungsrecht, rechtzeitige Einschaltung des Auslän-
derbeirats und seiner Stellungnahmen, Rederecht
im Stadtrat. Weiterhin braucht der AB eine eigene
Geschäftstelle, eigene Haushaltsmittel sowie das
Recht, eine eigene Öffentlichkeitsarbeit zu betrei-
ben und das Recht, sich bei überregionalen Gremi-
en oder Vertretungen (z.B. AGABY, Bundesaus-
länderbeirat) zu beteiligen.

Welche Pflichten hat der AB?
• Abgabe seiner Stellungnahmen zu den Vorla-

gen der Verwaltung innerhalb einer bestimmten
Frist

• Behandlung von Anträgen und Anliegen von
Organisationen oder Einzelpersonen innerhalb
einer bestimmten Frist

• Information der Öffentlichkeit über seine Akti-
vitäten

b. Integrationsrat
Integration stammt aus dem Lateinischen "integra-
tio" und heißt: Herstellung eines Ganzen, Erneue-
rung. Der Begriff verweist sowohl auf den Akt
oder Prozess des Zusammenfügens bzw. Zusam-
menwachsens als auch auf den Zustand, der daraus
resultiert. Vor diesem Hintergrund geht es bei der
Integration von Migrant/inn/en um einen dynami-
schen, lange andauernden und sehr differenzierten
Prozess der wechselseitigen Annäherung, Ausein-
andersetzung, Kommunikation, Identifikation, Ver-
änderung und Findung von Gemeinsamkeiten und
Übernahme gemeinschaftlicher Verantwortung
zwischen Zugewanderten und anwesender Mehr-
heitsbevölkerung. Dieser Prozess setzt nicht die
Aufgabe von Identitäten voraus, sondern entwi-
ckelt sie bei und trotz unterschiedlicher Prägungen
und Traditionen weiter. Der Integrationsprozess
stellt somit Anforderungen an alle Beteiligte, an
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die Zugewanderten wie an die einheimische Be-
völkerung. Dabei stehen die Grundwerte der Ver-
fassung, die den Schutz der Menschenwürde, die
Freiheit der persönlichen Entfaltung, die Freiheit
von Glauben, weltanschaulichen Überzeugungen
und Gewissen garantieren, die Gleichberechtigung
von Mann und Frau und andere Rechte gewährlei-
sten, nicht zur Disposition. Sie bilden die gemein-
same Basis und den gemeinsamen Rahmen für den
Integrationsprozess und gewährleisten als Grund-
regeln unseres demokratischen Rechtsstaates das
Zusammenleben von Mehrheitsgesellschaft und
Minderheiten in einer offenen, Toleranz und plu-
rale Lebensformen fördernden Gesellschaft.

Das Ziel einer umfassenden und nachhaltigen Inte-
grationspolitik muss es sein, dazu beizutragen, dass
Zuwanderer und Zuwanderinnen, gleich welcher
Herkunft, gleichberechtigt am gesellschaftlichen
Leben teilhaben und teilnehmen. „Umfassend“
heißt, dass alle Bereiche gesellschaftlicher Integra-
tion - also Arbeitsmarkt, Bildung, Kultur, soziale,
religiöse, rechtliche und politische Integration -
einzeln und in ihrer Wechselwirkung bedacht und
gefördert werden. Integrationspolitik muss in dem
Sinne nachhaltig sein, dass sie die gesellschaftliche
Integration als eine dauernde gesellschaftspoliti-
sche Aufgabe verfolgt. Sie signalisiert damit den in
Deutschland lebenden, zugewanderten Migrant/in-
n/en wie auch der einheimischen Mehrheitsgesell-
schaft unzweideutig, dass sie ein Teil dieser Ge-
sellschaft sind, dass diese Gesellschaft sie braucht
und dass diese Gesellschaft Interesse daran hat,
dass sie über kurz oder lang Bürgerinnen und Bür-
ger dieser Republik mit gleichen Rechten und
Pflichten werden. Um das alles bewusst umsetzen
zu können, brauchen wir einen Integrationrat oder
–beirat, der aus Vertretern von Migrant/inn/en, Po-
litik, Kirchen, Arbeitgebern, Gewerkschaften, Leh-
rern, Wissenschaftlern besteht. Bei der Gestaltung
und Ausarbeitung der Integrationsmaßnahmen
müssen die Migrant/inn/en aber von Anfang an als
gleichberechtigte Partner involviert sein. Es muss
aufhören, dass Entscheidungen, die Migrant/inn/en
betreffen, über ihre Köpfe hinweg entschieden
werden.

c. Welche Strukturen braucht die
kommunale Integrationsarbeit?

Integrationsräte oder –beiräte müssen von allen ge-
sellschaftlichen und politischen Organisation un-
terstützt und deren Vorschläge, möglichst von al-
len, aber auch ernst genommen und umgesetzt wer-
den. Ansonsten haben wir wieder ein Gremium ge-
schaffen, dessen Ziele nur auf dem Papier gut for-

muliert sind, aber selbst ein zahnloser Tiger ist, der
nur eine Alibifunktion erfüllt. Wo müssen wir an-
setzen?

Sprachewerb bei Kindern
• Förderung von Mehrsprachigkeit und vor allem

der Muttersprache
• Förderung zum Erwerb der deutschen Sprache

Sprachkursförderung für ältere Jugendliche
und Erwachsene
Die durch Zuwanderung entstehende gesellschaft-
liche Vielfalt stellt besondere Anforderungen an
das Bildungs- und Erziehungssystem im Einwan-
derungsland. Es müssen Strukturen, Konzepte und
Praktiken entwickelt werden, die zum Ergebnis
haben, dass Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund erfolgreich und chancengleich mit
deutschen Kindern und Jugendlichen die Bildungs-
und Ausbildungsgänge durchlaufen können.

Dabei sind die besonderen Lernvoraussetzungen
dieser Kinder und Jugendlichen zu berücksichti-
gen. Sie unterliegen anderen kulturellen und reli-
giösen Prägungen, und oft stimmen die Erwartun-
gen der Elternhäuser nicht mit denen des Bildungs-
und Erziehungssystems überein.

Eine gleichberechtigte gesellschaftliche Integration
der jungen Migrant/inn/en hat zur Voraussetzung,
dass sie gesicherte Berufs- und Lebensperspekti-
ven in der Bundesrepublik Deutschland entwickeln
können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist das ge-
samte öffentliche Bildungs- und Erziehungssystem
gefordert. Der Lebens- und Lernbiografie folgend
sind mit dieser Aufgabe befasst:
• Kindertageseinrichtungen
• allgemein bildende Schulen
• Berufsbildende Schulen
• Hochschulen
• Ausbildungseinrichtungen aller Art
• Weiterbildung.

Es gilt zwei Zielsetzungen umzusetzen:
• Die Erfolgsquote von jungen Migrant/inn/en

muss in allen Bereichen von Erziehung, Bil-
dung und Ausbildung deutlich gesteigert wer-
den.

• Alle Kinder und Jugendlichen, aber insbesonde-
re junge Migrantinnen und Migranten, benöti-
gen ein gesichertes, positives sozial-emotiona-
les Umfeld. Diskriminierende Ausgrenzungen
in Wort und Tat müssen durch geeignete Maß-
nahmen nachhaltig geächtet werden.
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Zur Erreichung dieser Ziele ist erforderlich, sich
dauerhaft von der Vorstellung abzuwenden, dass
Integration Assimilation bedeutet, und sich be-
wusst hinzuwenden zu einer produktiven, integra-
tiven Organisation und Gestaltung von Heteroge-
nität.

Die Vermittlung einer interkulturellen Bildung
kann sich nicht nur auf den Personenkreis der Kin-
der und Jugendlichen beschränken, sondern muss
die Erwachsenen mit einbeziehen. Es muss ein
Sprachförderungskonzept entwickelt werden, das
dem Schichtarbeiter oder der Hausfrau, die Kinder
zu betreuen hat, die Möglichkeiten geben, außer-
halb der regulären Zeiten an Sprachkuren teilzu-
nehmen. Hier laufen einige Projekte, die auch sehr
gut angenommen werden, wie z.B. „Mama lernt
Deutsch“, wo während des Sprachunterrichts für
die Mutter die Kinder betreut werden.

Ausbildung und Arbeitswelt
Die Integration der Migrant/inn/en erfolgt nach wie
vor zu einem wesentlichen Teil über den Arbeits-
markt. Vielfach sind jedoch jugendliche und er-
wachsene Migrant/inn/en aufgrund von Bildungs-
und Ausbildungsdefiziten sowie unzureichenden
deutschen Sprachkenntnissen gegenüber einheimi-
schen Arbeitsplatzbewerberinnen und Arbeits-
platzbewerbern benachteiligt. Weitere Beschrän-
kungen ergeben sich aus Vorschriften, die den
Arbeitsmarktzugang regeln und für Migrant/inn/en
oftmals Wartezeiten für die erstmalige Arbeitsauf-
nahme oder Vorrangsregelungen für Bewerberin-
nen und Bewerber um den Arbeitsplatz aus den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorsehen.

Im Interesse einer zügigen Integration der Migran-
t/inn/en bedürfen diese zielgerichteter individueller
Hilfen, um vorhandene Bildungs- und Ausbil-
dungsdefizite abzubauen, Stärken zu fördern und
dadurch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu er-
höhen. Ohne die Erreichung einer gesicherten öko-
nomischen Basis kann eine nachhaltige Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben nicht erfolgen und die
Integration daher nicht gelingen.

Es sollte daher im allgemeinen Interesse sein, die
Bevölkerung in Deutschland unter Einschluss der
Migrant/inn/en bestmöglich auszubilden und be-
ruflich zu qualifizieren. Die „Software“ in den
Köpfen der hier lebenden Menschen bildet das
ökonomische Grundkapital unserer Gesellschaft.

Eingliederung erwachsener Migrant/inn/en auf
dem Arbeitsmarkt
Unzureichende deutsche Sprachkenntnisse stellen
auch für erwachsene Migrant/inn/en eine Haupt-
schwierigkeit bei der beruflichen Eingliederung
dar. Dieser Mangel wirkt sich für sie noch gravie-
render aus als für jugendliche Migrant/inn/en, denn
das Angebot an Sprachfördermaßnahmen für Er-
wachsene ist deutlich geringer. Zudem ergeben
sich weitere Schwierigkeiten für Eltern mit Kin-
dern, die bei fehlender Kinderbetreuung weder an
Fördermaßnahmen teilnehmen noch eine Beschäf-
tigung ausüben können. Das ist umso bedauerli-
cher, als die Integration von Kindern durch die pri-
mär erziehenden Elternteile, zumeist Mütter, in er-
heblichem Maße mit gestaltet und entweder geför-
dert oder behindert wird.

Bei der Berufsberatung treten für Erwachsene ähn-
liche Probleme auf wie bei Jugendlichen. Interkul-
turelle Kompetenz und Fremdsprachenkenntnisse
der Berufsberater würden die Effektivität der Be-
ratungen steigern und dadurch der Neigung vieler
Migrant/inn/en vorbeugen, sich Hilfe suchend an
Landsleute zu wenden, auch wenn sie dort keine
professionelle Beratung erhalten können. Vielmehr
geben diese oftmals nur ihre Negativerfahrungen
bei der Arbeitsplatzsuche weiter und demotivieren
dadurch Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer.

Eine besondere Problematik für die Eingliederung
auf dem Arbeitsmarkt stellt die Anerkennung der
im Ausland erworbenen Ausbildungsabschlüsse
und Berufserfahrungen dar. Voraussetzung für die
Anerkennung eines ausländischen Ausbildungsab-
schlusses ist stets die Gleichwertigkeit mit einem
entsprechenden hiesigen Abschluss. Hier ist großer
Handlungsbedarf vorhanden.

Es gibt noch mehr Bereiche, die strukturelle Ver-
änderungen brauchen oder neu organisiert werden
müssen, damit die Integrationsbemühungen fruch-
ten können. Dazu gehören:
- Alt werden in der Fremde, wie sich die sozialen

und gesundheitlichen Einrichtungen darauf vor-
bereitet haben oder vorbereiten sollten;

- Wohnungsmarkt;
- interkulturelle Öffnung der Regeldienste und

kommunalen Verwaltung;
- Mitwirkung der Migrant/inn/en bei der Stadt-

planung und Infrastruktur;
- die politische Partizipation der Migrant/inn/en

zumindest auf kommunaler Ebene z.B. durch
kommunales Wahlrecht;
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- Berücksichtigung der Migrant/inn/en bei der
Programmgestaltung von Rundfunk- und Fern-
sehprogrammen, auch sie zahlen Gebühren.

Die Integration ist eine Aufgabe, die uns allen ge-
stellt ist und die wir als Migranten und die einhei-

mische Bevölkerung nur gemeinsam mit allen ge-
sellschaftlichen und politischen Organisationen
bewältigen können. Diese Aufgabe können wir
aber nur dann bewältigen, wenn wir sie als gleich-
wertige Partner angehen.

5. Zum Beispiel Nürnberg:
Xenos – das Netzwerk für interkulturelle Kommunikation
und berufliche Integration
Bernhard Jehle/Ferda Ataman

a. Das Bundesprogramm Xenos
– Leben und Arbeit in Vielfalt

Xenos Nürnberg ist eines von über 170 Projekten
des bundesweiten Programms „Xenos – Leben und
Arbeiten in Vielfalt“. Dieses verfolgt das Ziel,
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz
durch konkrete Maßnahmen und Projekte zu be-
kämpfen. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen
gegen Ausgrenzung und Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft. Jedes der
Xenos-Projekte arbeitet nach einem eigenen Kon-
zept und mit eigenen Methoden, weshalb die Ar-
beitsweise von „Xenos Nürnberg – Netzwerk für
interkulturelle Kommunikation und berufliche
Integration“ einer eigenen Vorstellung bedarf.

b. Finanzierung
Wie alle Xenos-Projekte wird auch Xenos durch
eine Mischfinanzierung ermöglicht: Europäischer
Sozialfond (EU), Bundesregierung, Bundesanstalt
für Arbeit (Arbeitsamt Nürnberg) und Stadt Nürn-
berg sind beteiligt. Das Projekt Xenos Nürnberg
beinhaltet die Netzwerkarbeit verschiedener Ein-
richtungen in Nürnberg, wie des Ausländerbeirats,
des DGB, der Noris Arbeit gGmbH, des Pädagogi-
schen Instituts, des Schulreferats sowie des Netz-
werks für Arbeit und Qualifizierungim Wirt-
schaftsreferat. Sie bilden zur Durchführung der
Maßnahmen eine Projektgruppe, die von einem
Beirat der Träger gesteuert wird.

c. Integration und Kommunikation
Wir verstehen Integration als wechselseitigen Pro-
zess und grenzen uns damit sowohl von Assimila-
tion als auch von Segregation ab. Doch ist die
Realität in der großstädtischen Einwanderungsge-
sellschaft z. T. von einem weit fortgeschrittenen
Segregationsprozess geprägt, d. h. dass ganze Stra-
ßenzüge von z. B. russischsprachigen Bürger/in-
ne/n geprägt sind. Hier sind Angebote zum Erler-
nen der deutschen Sprache angebracht, doch greift

dieser Ansatz zu kurz: Kommunikation ist mehr als
Sprache. Die Kommunikation findet zwischen In-
dividuen statt, jedoch auch vor dem Hintergrund
ihrer Kultur oder Kulturen. Interkuturelle Kommu-
nikation sollte von der prinzipiellen Gleichwertig-
keit der Kulturen ausgehen. Dies bedeuetet jedoch
nicht, alle Elemente, die Kulturen transportieren,
zu akzeptieren. Ein ehrlicher interkultureller Dia-
log klammert aber Dissense nicht aus, sondern
thematisiert sie. Nur so nehmen wir die Menschen
ernst.

d. Zielgruppen
Im Zentrum der Arbeit von Xenos Nürnberg stehen
interkulturelle Trainingsmaßnahmen, die Jugendli-
chen (ab ca. 14 Jahren) an der Schwelle von der
Schule zum Beruf sowie Beschäftigten und Ar-
beitslosen über die Verbesserung ihrer sozialkom-
munikativen Kompetenz den Berufseinstieg und
die berufliche Integration erleichtern sollen. Unser
Ziel ist es, Menschen aller kultureller Gruppen –
also nicht nur Deutsche – zu erreichen, denn inter-
kulturelle Kompetenzen wollen überall geschult
werden. Neben Schulklassen (Hauptschulen, Be-
rufsvorbereitungsklassen) arbeitet Xenos Nürnberg
auch mit Auszubildenden, betrieblichen Beschäf-
tigten und Arbeitlosen zusammen, um ihnen den
Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern.

Zudem ist Xenos Nürnberg bemüht, Multiplikato-
ren zu erreichen, von denen zukünftige Trainer ge-
wonnen werden und die einen Teil dieser Arbeit
nach Beendigung des Projekts fortführen können.

e. Angebot
In diesem Sinne gestaltet Xenos Nürnberg sein
Angebot: Zusammengefasst besteht es aus den drei
Arbeitsbereichen:
• interkulturelles Training
• Multiplikatorenfortbildung
• Trainer- bzw. Moderatorenausbildung.
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Angeboten werden Trainingsseminare zur Verstän-
digung zwischen Menschen unterschiedlicher Her-
kunft bzw. Kultur, die in Nürnberg leben.

Für interkulturelle Seminare sollte man uns rufen,
wenn man
• innerhalb einer Gruppe interkulturelle Konflikte

wahrnimmt,
• häufig Vorurteile gegenüber Ausländern hört,
• Ausgrenzungen aufgrund von Herkunft und

Religion bemerkt,
• kulturell bedingte Gruppenbildungen die Arbeit

stören.

Die interkulturellen Seminare werden je nach The-
ma von uns flexibel vorbereitet und gestaltet und
dann in unseren Seminarräumen, vor Ort oder in
externen Seminarhäusern gehalten. Zudem bieten
wir Fortbildungen für Multiplikatoren an, die in
den drei Arbeitsfeldern Schule, Maßnahmen für
benachteiligte Jugendliche sowie betriebliche und
außerbetriebliche Ausbildungsarbeit einen Nutzen
aus unseren Ansätzen und Methoden ziehen kön-
nen. Für Nachhaltigkeit bilden wir Trainer (Inter-
kulturelle Moderatoren) aus, die in einem weiter
gefassten Ausbildungsprogramm mit der nötigen
Theorie und unseren Modulen vertraut gemacht
werden, um selbstständig interkulturelle Seminare
moderieren zu können.

f. Inhalte der interkulturellen Seminare
Das Xenos Nürnberg–Team entwirft für interkultu-
relle Seminare ein der Gruppe entsprechendes Se-
minarkonzept zu den jeweiligen Anforderungen.
Unter dem Motto „Fremdes zu Vertrautem ma-
chen“ wurden verschiedende Module im soge-
nannten „Erfahrungsfeld des interkulturellen Ler-
nens“ (unter www.xenos-nuernberg.de) gesammelt
und zusammengestellt. Dies sind ca. 80 Übungen
zur interkulturellen Verständigung und Sensibili-
sierung, die sich in der Praxis herauskristallisiert
und bewährt haben. Das„Erfahrungsfeld“ gliedert
sich in folgende Kapitel:
• Identitäten,
• Vorurteile und kulturelle Missverständnisse,
• Ausgrenzung und Integration,
• Rechtsextremismus,
• Kommunkation, Konfliktlösung, Kooperation.

Mit Übungen zu diesen Themenbereichen wird
versucht, Gruppen (z. B. einer Schulklasse oder
Arbeitsgruppe, Kollegen) auf einer neuen Ebene
der Kommunikation einander näher zu bringen, um
potenzielle Konflikte auszuräumen oder ihnen
entgegenzuwirken.

g. Arbeitsweise
In den Seminaren wird mit Übungen gearbeitet,
durch die man sich in Menschen anderer kulturel-
ler Hintergründe hineindenken und ihre Haltung
oder ihr Benehmen neu hinterfragen kann. Wichtig
ist dabei, nicht „mit erhobenem Zeigefinger“ zu
belehren, sondern offen und konstruktiv Voruteile
zu besprechen. Die Teilnehmer sollen durch eigene
Erlebnisse in den Übungen bestimmte Konfliktsi-
tuationen erfahren und den Umgang damit lernen.
Durch Fragebögen und ähnliches informieren wir
über verschiedene Aspekte der Einwanderung und
der multikulturellen Gesellschaft. Wenn innerhalb
einer Gruppe Extremisten auffallen, können Maß-
nahmen zur Unterstützung der Konfliktlösung
beigetragen werden. Dafür müssen spezielle Semi-
narkonzepte erstellt und mit den jeweiligen An-
sprechpartnern (z. B. Lehrer/innen) abgesprochen
werden.

h. Das Team
Das Team von Xenos Nürnberg setzt sich multi-
kulturell zusammen, mit Mitarbeitern aus ver-
schiedenen euopäischen Ländern (Schweiz, Öster-
reich, Tschechien, Deutschland) und den Konti-
nenten Asien (Philippinen) und Afrika (Äthiopien),
die teilweise Ausbildungen in unterschiedlichen
Ländern gemacht haben. Die Mitarbeiter/innen
bringen Erfahrungen in verschiedenen Feldern der
interkulturellen und antirassistischen Arbeit mit,
und verfügen über fachwissenschaftliche und päd-
agogische Kompetenzen.

i. Nachhaltigkeit
Um nach dem voraussichtlichen Ablauf der Pro-
jektdauer im Herbst 2004 Nachhaltigkeit zu errei-
chen, stehen einige Aufgaben an. Es ist nicht
leicht, die Wirkung der Trainingsseminare auf die
Handlungskompetenz der Bürger für das interkutu-
relle Zusammenleben in Nürnberg zu überprüfen.
Das Teilnehmerfeedback lässt allerdings auf eine
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gute qualitative Wirkung schließen. In diesem
Sinne wird ein Auswertungsseminar für Auszubil-
dende bei Siemens stattfinden, mit denen bereits
gearbeitet wurde.

Für die interkulturelle Öffnung des „Konzerns
Stadt Nürnberg“ erarbeiten wir mit InKuTra (ein
Projekt der Arbeiterwohlfahrt) zusammen ein
Multiplikatorentraining für städtische Mitarbei-
ter/innen, das dem Personalamt angeboten wird.
Ein weiteres Ziel von Xenos Nürnberg ist, die Be-
gegnung zwischen den großen Migrant/inn/en-
gruppen (z. B. Deutsche aus Russland und Türken)
einerseits und Nichtmigranten andererseits im gro-
ßen Maßstab zu fördern. Damit soll ungünstige
Gettobildung aufgebrochen und langfristig ein
produktiver Dialog zu Wege gebracht werden.

Neben dem Multipliaktorentraining für städtische
Mitarbeiter/innen zusammen mit InKuTra werden
andere Netzwerk-Projekte durchgeführt. Eine
Jungmoderatorenausbildung in Kooperation mit

InKuTra (Interkulturelles Training der AWO),
ZIBU (Zivilcourage im beruflichen Umfeld, Ver.di
Jugend) und dem Kreisjugendring (Jugendprojekt
Migration) ist bereits angelaufen.

Xenos Nürnberg ist weiterhin bemüht, als Binde-
glied zwischen größeren Migrantengruppen (unter-
einander) sowie Institutionen, die sich mit Migrati-
onsarbeit beschäftigen miteinander in Kontakt zu
bringen.

Das eigentliche Hauptproblem stellt nach die vor
lediglich die Evaluierung der interkulturellen
Kompetenzen bei den Teilnehmern. Denn 15 Mo-
nate nach Projektbeginn hat Xenos Nürnberg 3500
Teilnehmer in über 140 Seminaren (mit ca. 40 000
Teilnehmerstunden) zu verzeichnen. 20 fertig aus-
gebildete Moderatoren und weitere angehende
Moderatorenausbildungen stehen für eine nachhal-
tige Wirkung innerhalb der Nürnberger Integrati-
onsarbeit.
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Anhang:
Gestaltung von Zuwanderung und Integration in der Landeshauptstadt
München

1. Die Gestaltung von Zuwanderung wird als gesamtstädtische und referatsübergreifende Quer-
schnittsaufgabe angesehen.

Die Priorität der mit Zuwanderung verbundenen kommunalen Aufgaben wird sehr hoch eingeschätzt. (...) Es wird vor-
geschlagen, diesen Aufgabenbereich als Querschnittsaufgabe dem Sozialreferat anzugliedern, um die unter 2 aufge-
führten Synergieeffekte nutzen zu können.

2a. Die Stelle für interkulturelle Zusammenarbeit legt (...) ein mit dem Ausaländerbeirat sowie der
Stadtverwaltung abgestimmtes Integrationskonzept vor. Dieses soll die gesamtstädtische Vorge-
hensweise zur Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes auf kommunaler Ebene inhaltlich und or-
ganisatorisch darstellen und Leitlinien und Zielvorgaben entwickeln.

Ein Entwurf eines Integrationskonzepts wurde bereits erarbeitet. Wegen des Nichtinkrafttretens des Zuwanderungsge-
setzes ist es derzeit nicht sinnvoll, dieses Konzept umzusetzen, da wichtige Fragen erst dann geklärt werden können,
wenn durch die geplante Gesetzesänderung wesentliche Weichenstellungen im Ausländerrecht vorgenommen werden
können.

2b. Im Direktorium wird ein referatsübergreifendes Gremium eingerichtet, welches die Umsetzung
des Zuwanderungsgesetzes koordiniert und die Einhaltung der Zielvorgaben überprüft. Dieser
Vorschlag soll in der Integrationskommission diskutiert werden; hierbei ist zu prüfen, ob die In-
tegrationskommission so umzugestalten ist, dass sie im neuen referatsübergreifenden Gremium
aufgehen kann.

2c. Auf der Ebene der Amtsleitungen soll ein Arbeitsgremium eingerichtet werden, welches die ope-
rative Umsetzung der Vorgaben des Zuwanderungsgesetzes in der Verwaltung koordiniert und
vorantreibt.

Die Folge von Zuwanderung sind eine der großen Herausforderungen künftiger Kommunalpolitik. Es besteht Einigkeit,
dass als Folge von Globalisierung der Zuwanderungsdruck insbesondere auf die reichen Länder anhalten wird. Metro-
polen wie Mücnehn sind auf Zuwanderung angewiesen und stehen in interregionaler und internationaler Konkurrenz
um qualifizierte Arbeitskräfte. Konzepte sozialer Integration sind notwendiger denn je, kommunale Verwaltung muss
sich für die neuen Herausforderungen interkulturell öffnen.
Die 1996 gegründete Stadtratskommission zur Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern muss weiter
entwickelt werden. Seinerzeit waren im Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschuss neben der Bearbeitung von
allgemeinen Fragenüber Integration und Diskriminierung als Aufgaben festgeschrieben, gegenüber Stadtrat und Ober-
bürgermeister Empfehlungen abgeben zu können, die Befugnis strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungs-
fälle zu beanstanden sowie Rat- und Hilfestellungen bei der Lösung von konkreten Problemen zzu geben. Die Praxis
der vergangenen Jahre zeigt, dass sich die Arbeit der Kommission hauptsächlich auf den Informationsaustausch und das
Besprechen von Beschlussvorlagen im Bereich der interkulturellen Arbeit und der Migrationssozialarbeit konzentriert
hat. Die soeben skizzierten Herausforderungen gehen aber weit darüber hinaus. Es bedarf deshalb einer Gremienstruk-
tur zur Erarbeitung, Umsetzung und Kontrolle der neuen Aufgaben.

Interkultureller Rat
Der Stadtrat beruft einen interkulturellen Rat, der wegen seiner Bedeutung von einer Bürgermeisterin/einem Bürger-
meister geleitet werden sollte. Die Geschäftsführung liegt bei der neuen Organisationseinheit „Migration, Integration
und interkulturelle Arbeit“ des Sozialreferats. Die wesentlichen Funktionen dieses Interkulturellen Rates sind die Steue-
rung des Integrationsprozesses und das Controlling des interkulturellen Öffnungsprozesses der Verwaltung. Die we-
sentlichen Aufgaben des Interkuturellen Rates sind: Vorschlag für ein städtisches Leitbild zu Migration, Integration und
interkultureller Arbeit und darauf basierender städtischer Leitziele, die Festlegung von strategischen Handlungsfeldern,
die für die Integrationsarbeit und interkulturelle Arbeit eines überschaubaren Zeitraums handlungsleitend sein sollen;
die Zuweisung konkreter Aufgaben an die Fachreferate zur Umsetzung dieser Ziele und die Entwicklung von Indikato-
ren, die es gestatten, die Zielerreichung zu evaluieren.
Aufgabe des Interkulturellen Rates wäre auch die Vorbehandlung aller einschlägigen Stadtratsbeschlüsse. Im Rat sollte
über Maßnahmen, deren Finanzierung und dafür notwendiger Kooperationen diskutiert werden, bevor Vorlagen in die
jeweiligen Fachausschüsse gehen. Damit sollte gewährleistet sein, dass Integrationsarbeit und interkulturelle Arbeit
einer gesamtstädtischen Stratgegie verpflichtet wären und von allen relevanten Akteuren mitgetragen würden. Deshalb
gilt für die Zusammensetzung des Interkulturellen Rates, dass ihm nicht nur Vertreterinnen und Vertreter der Stadtrats-
fraktionen, sondern auch vertreter des Ausländerbeirates und der städtischen Fachreferate angehören sollen. Damit
würde nicht die Fach- und Entscheidungskompetenz des ehrenamtlichen Stadtrats in Frage gestellt, weil die kommunal-
politische Entscheidung weiterhin in den Fachausschüssen und der Vollversammlung stattfinden würde.
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Interkulturelles Arbeitsgremium
Ein solcher Rat und eine solche neue Konoperation kann nur gelingen, wenn unterhalb der Ebene des Interkulturellen
Rates eine arbeitsfähige Struktur des Zusammenarbeit der Referate und Dienststellen eingerichtet würde. Um den Ar-
beitsaufwand gering und die Ergebnisse effektiv und effizient zu gestalten, sollten hier nur die Dienststellen einen stän-
digen Austausch pflegen, die schwerpunktmäßig mit Fragen von Migration und Integration zu tun haben. Unter Feder-
führung des Sozialreferats sollte hier dem Interkulturellen Rat zugearbeitet und sollten die Anregungen des Interkultu-
rellen Rates bearbeitet werden. Die jeweiligen Referatsziele und darauf basierenden Programme und Projekte könnten
koordiniert werden, um eine efektivere Umsetung der städtioschen Leitziele zu gewährleisten. dieses Arbeitsgremium
würde die jährliche Berichterstattung des Interkulturellen Rates an den Stadtrat vorbereiten.

Koordinationstelle Migration und interkulturelle Zusammenarbeit
In jedem Referat soll es in Zukunft eine feste Ansprechperson für Fragen von Migration und interkultureller Arbeit
geben. Sie hat den Auftrag, das Referat im interkulturellen Rat zu vertreten und die Umsetzung der städtischen Leitziele
auf der Fachebene der Referate zu koordinieren. Aus den Fachreferaten erfolgt eine Zuarbeit für die Erarbeitung des
städtischen Leitbildes und der städtischen Leitziele. Auf dieser Basis werden die Referatsleitbilder fortgeschrieben und
die Referatsziele entwickelt. Ferner sind die entsprechenden Programme und Projekte zur Realisierung der Ziele zu
entwickeln und durchzuführen.
Mit der hier vorgeschlagenen neuen Organisiationsstruktur der Querschnittsaufgabe Migration, Integration und inter-
kultureller Arbeit dürfte eine effektive und effiziente Lösung gefunden sein, die die größtmögliche Chance bietet, den
Auswirkungen von Zuwanderung konstruktiv zu begegnen.

3. Analog dem im Zuwanderungsgesetz vorgesehenen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (§
75) soll das Flüchtlingsamt in Amt für Migration und Flüchtlinge umbenannt werden.

Nach der Definition versteht man unter Migration alle Wanderungsbewegungen von Menschen – Individuen oder
Gruppen -, die ihren bisherigen Wohnsitz längerfristig oder dauerhaft wechseln, unabhängig von den Motiven oder
Ursachen, die der Verlagerung des Wohnsitzes zugrunde liegen. Demnach sind von Migration nicht nur Flüchtlinge
oder Asylbewerber betroffen, sondern auch alle anderen Ausländerinnen und Ausländer, die ihre Heimat verlassen
haben, um im Bundesgebiet Wohnsitz zu nehmen. (...)
Wenn jetzt auf kommunaler ebene die Stelle für interkulturelle Zusammenarbeit mit ihren Querschnittsaufgaben in das
Sozialreferat, konkret in das Wohnungs- und Flüchtlibngsamt eingegliedert wird, sollte aus der bezeichnung dieses
Amtes künftig erkennbar sein, dass es für alle Migrantinnen und Migranten und für die interkulturelle Öffnung der
Münchner Kommunalverwaltung zuständig ist. So sollte darüber nachgedacht werden, die bisherige Betzeichnung des
Wohnungs- und Flüchtlingsamtes der beschriebenen erweiterten Aufgabenstellung anzupassen. Hierbei ist auch der
gerade eben erst abgeschlossene Prozess der organisatorischen Zusammenführung von Wohnungsamt und Flücht-
lingsamt zum Wohnungs- und Flüchtlingsamt zu berücksichtigen. Innerhalb des Amtes ist eine Organisationseinheit zu
bilden, in der sich namentlich die Zuständigkeit für Migration, Integration und interkulturelle Arbeit als gesamtstädti-
sche und referatsübergreifende Querschnittsaufgabe abbildet. Das Sozialreferat soll daher beauftragt werden, dem
Stadtrat eine neue Ämterbezeichnung zur Entscheidung vorzulegen.
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